
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1986/10/23 7Ob636/86,
9Ob241/02k

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.1986

Norm

ABGB §6

Rechtssatz

Die objektiv-teleologische Interpretation aber, die den Sinn einer Bestimmung unter Bedachtnahmer auf den Zweck

der Regelung zu erfassen sucht, greift dann Platz, wenn die Ausdrucksweise des Gesetzes nach Wortinterpretation und

logischer Auslegung zweifelhaft bleibt.
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